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Anlage


Satzung
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
für die im Bebauungsplan „Bevenrode - Am Pfarrgarten - BV 17“
festgesetzte Immissionsschutzanlage
vom 27. Mai 2014

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307)und § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) in Verbindung mit § 11 der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Braunschweig vom 3. September 2002 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig, 29. Jahrgang, Nr. 16 vom 23. September 2002) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 27. Mai 2014 folgende Satzung beschlossen:


§ 1
Erhebung eines Erschließungsbeitrages

[bookmark: _GoBack]Die Stadt Braunschweig erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die im Bebauungsplan  „Bevenrode - Am Pfarrgarten - BV 17“ festgesetzte Immissionsschutzanlage Erschließungsbeiträge.


§ 2
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Der beitragsfähige Aufwand für die Immissionsschutzanlage wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.


§ 3
Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Die Stadt trägt 10 v. H. des ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.


§ 4
Erschlossene Grundstücke (Abrechnungsgebiet)

Erschlossen sind die Grundstücke, die durch die Immissionsschutzanlage eine Schallpegelminderung von mindestens 3 dB(A) erfahren.


§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der umlagefähige Erschließungsaufwand ist auf die erschlossenen Grundstücke des Abrechnungsgebietes nach dem Verhältnis zu verteilen, in dem die mit der je-
weiligen Vollgeschossfaktor und dem jeweiligen Lärmschutzfaktor vervielfachten Grundstücksflächen zueinander stehen. § 6 der Erschließungsbeitragssatzung vom
3. September 2002 gilt entsprechend.

(2) Der Lärmschutzfaktor beträgt bei Grundstücken mit einer Schallpegelminderung von

1. mindestens 3 dB(A) bis einschließlich 6 dB(A)	1,0
2. von mehr als 6 dB(A) bis einschließlich 9 dB(A)	2,0
3. mehr als 9 db(A)	3,0

Bei unterschiedlichen Schallpegelminderungen bemisst sich der Lärmschutzfaktor nach der höchsten Minderung.


§ 6
Merkmale der endgültigen Herstellung

Die Immissionsschutzanlage ist endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum der Stadt Braunschweig stehen und das Ausbauprogramm verwirklicht ist.


§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft.


Braunschweig, den 28. Mai 2014
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

I. V.


Leuer
Stadtbaurat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.
Braunschweig, den 28. Mai 2014
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

I. V.


Leuer
Stadtbaurat
